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Leitsatz (nicht amtlich): 

Bei Bestehen eines eingetragenen Gebrauchsmusters und korrespondierender 

Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt kann die Patentierungswahrscheinlichkeit 

aus dem dortigen Verfahren derart übernommen werden, dass der Erfindungswert für die 

Patentanmeldung dem Erfindungswert für das Gebrauchsmuster gleichgesetzt werden kann, 

wobei die Erfindungswerte nicht addiert werden dürfen. 
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